
 

 

 

 

 

 

STEUERLICHE NEUERUNGEN 2020 

 

 

Der Nationalrat hat am 19.09.2019 einige Teile der ursprünglich vorgesehenen Steuerreform 

der alten Regierung beschlossen. Die ab 01.01.2020 geltenden Neuerungen dürfen wir wie 

folgt zusammenfassen. 

 

Einkommensteuer 

Kurz zusammengefasst wurde im Bereich der Einkommensteuer mit dem Steuerreformgesetz 2020 

(StRefG 2020) im Wesentlichen die Kleinunternehmergrenze ab 2020 von EUR 30.000,00 auf  

EUR 35.000,00 erhöht, eine Pauschalierung für Kleinunternehmer mit einem Umsatz von bis zu 

EUR 35.000,00 beschlossen und die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von EUR 400,00 

auf EUR 800,00 erhöht. 

 

Umsatzsteuer 

Im Bereich der Umsatzsteuer wurde die Kleinunternehmergrenze ab 2020 von EUR 30.000,00 auf 

EUR 35.000,00 erhöht, der Steuersatz für elektronische Druckwerke (E-Books, E-Papers) mit 10 % 

festgelegt und der Vorsteuerabzug für (rein) elektrische Krafträder zugelassen. Weiters wurde im 

Umsatzsteuergesetz erfreulicherweise eine gesetzliche Regelung für Konsignationslager geschaffen 

und weitere Definitionen zum Reihengeschäft vorgenommen. Bei innergemeinschaftlichen Lieferun-

gen kommt es ab 01.01.2020 zu verschärften Transportnachweisen, um die Lieferung steuerfrei 

belassen zu können.  

 

Sonstige Änderungen 

Im Normverbrauchsabgabegesetz war eine Änderung erforderlich, da ab 2020 zur Ermittlung des 

CO2-Ausstoßes ein anderes Messverfahren anzuwenden ist, bei dem sich ein vermutlich um 20 % –

25 % höherer CO2-Ausstoß ergibt. Damit sich durch diese Veränderung der Bemessungsgrundlage 

nicht generell eine höhere NoVA ergibt, wurde der Minderungsbetrag, der jedenfalls zusteht, von 

90 g/km auf 115 g/km und die Malusgrenze von 250 g/km auf 275 g/km angehoben. Dadurch sollte 

es bei Durchschnittsautos zu keiner Änderung der NoVA kommen. Hingegen wurde für Fahrzeuge 

mit besonders hohem CO2-Ausstoß (mehr als 275 g/km) der Malusbetrag von EUR 20,00 auf  

EUR 40,00 pro Gramm CO2-Ausstoß angehoben. Die tatsächlichen Auswirkungen der Änderungen 
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sind noch nicht absehbar. Da die Änderungen aber grundsätzlich neutral sein sollten, wurde im Ge-

setz eine umfassende Verordnungsermächtigung vorgesehen, die den Finanzminister (ohne Ein-

schaltung des Nationalrates) in die Lage versetzt, Anpassungen (nach oben und nach unten hin) 

vorzunehmen.  

 

Diese Verordnungsermächtigung ist sehr weit gefasst und lässt durchaus auch eine Erhöhung der 

Normverbrauchsabgabe zu. Es bleibt abzuwarten, ob diese Verordnungsermächtigung nicht verfas-

sungswidrig ist.  

 

Elektronische Zustellung 

Bereits früher beschlossen, aber ebenfalls mit Wirkung zum 01.01.2020 wird die elektronische Zu-

stellung behördlicher Schriftstücke umgesetzt. Dies bedeutet auch eine entsprechende Verpflich-

tung der Unternehmer zur Teilnahme und somit die Einrichtung eines offiziellen elektronischen 

Postkastens dafür. 

 

Weiterführende Informationen zu den einzelnen Themen und Neuerungen finden Sie auf unserer 

Homepage unter Steuertipps 2019/2020. 
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